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Kulturmetropole Hamburg Stadtwerkstatt 19. 9. 2012 

Ist das schön oder kann das weg? 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Stadtwerkstatt 19. 9.2012   Frank Pieter Hesse – Kulturbehörde/Denkmalschutzamt             1  



 Ist das schön oder kann das weg? 
 Warum Denkmalpflege? 

§1 

Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu 
erforschen und nach Maßgabe dieses Gesetzes zu schützen und zu erhalten, sowie  darauf 
hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und 
Landespflege einbezogen werden. 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Was wird geschützt? 
 

§ 2 

Nach diesem Gesetz werden als Denkmäler geschützt … 
1. unbewegliche Sachen, zusammen mit ihrem Zubehör und ihrer Ausstattung, soweit 

diese mit der Hauptsache eine Einheit von Denkmalwert bilden … 

Meßberghof (1924 Hans und Oskar Gerson) 

Sanierung 1995-97 Peter Schweger 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Was wird geschützt? 
 

2.   Mehrheiten von unbeweglichen Sachen, zusammen mit ihrem Zubehör und ihren 
Ausstattungen und den mit ihnen verbundenen Garten- und Parkanlagen 
(Ensemble), zu denen auch städtebauliche Einheiten, insbesondere kennzeichnende 
Straßen-, Platz- und Quartiersbilder gehören können, wobei nicht erforderlich ist, 
dass jeder einzelne Teil des Ensembles ein Denkmal darstellt, 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Was wird geschützt? 
 

3. bewegliche Sachen oder Teile von ihnen, … 

 

4.    Überreste, bewegliche oder unbewegliche Sachen, Sachteile oder sonstige 
Sachzeugen menschlichen Lebens, die von Epochen und Kulturen zeugen, für die 
Ausgrabungen und Funde eine der Hauptquellen wissenschaftlicher Erkenntnis sind 
(archäologische Gegenstände),  

Stadtwerkstatt 19. 9.2012   Frank Pieter Hesse – Kulturbehörde/Denkmalschutzamt             5  



 Ist das schön oder kann das weg? 
 Was wird geschützt? 
 

Kriterien nach § 2DSchG: 

Objekte,“…deren Erhaltung wegen ihrer  

geschichtlichen,  

wissenschaftlichen oder  

 

 

künstlerischen Bedeutung oder  

 

 

zur Bewahrung charakteristischer 
Eigenheiten des Stadtbildes  

 

im öffentlichen Interesse liegt.“ 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Ein Denkmal kann… 
 
…schön und (historisch)bedeutend sein. 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Ein Denkmal muss… 

…nicht schön,  
   aber (historisch)bedeutend sein. 

Gedenkstätte  
Plattenhaus  
Poppenbüttel 
(1944)  

Gefechtsturm/ 
Bunker 

 Heiliggeistfeld 
(1942-43) 

Schilleroper/ 
Ehem. Zirkus 
Busch (1889)  

Ehem. Zentralviehhof/ 
Rinderauktionshalle  

Neuer Kamp (1950-51) 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Ein Denkmal kann… 
 
…künstlerisch oder technisch bedeutend sein. 

Schuppen der 50er Strecke, um 1910 

Stuhlmannbrunnen, 1900 Paul Türpe 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Ein Denkmal kann… 
 

…älter oder jünger sein. 

Laeiszhalle (1906), Unilever-Hochhaus  (1968) 

 

Fachwerkhäuser am Bäckerbreitergang 

(17. und frühes 19.Jh.) 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne 
 

Ehem. Zentralviehhof/ 
Rinderauktionshalle  
Neuer Kamp (1951) 

Vierendeelträger-Konstruktion 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
Hamburger Nachkriegsmoderne: Ost-West-Straße 

Ost-West-Straße –  
Willi-Brandt-/ 

Ludwig Erhard-Straße 
1968 

Solitäre 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
Hamburger Nachkriegsmoderne: Ost-West-Straße 

Großer Burstah-Willi-Brandt-Straße–Neue Burg: 
Edelstahl-Strukturalismus und Waschbeton- 
Brutalismus 

Allianz-Hochhaus, 
Bernhard Hermkes 
1971 

Neue Burg 1, Haus der Kirche,  
Ingeborg und Friedrich Spengelin 1966-70  
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 Ist das schön oder kann das weg? 
Hamburger Nachkriegsmoderne: Ost-West-Straße 

Willy-Brandt-Straße,  
ehem. SPIEGEL-  

und IBM-Hochhaus, 
Werner Kallmorgen 

1965-68 
Siegerentwurf  

RKW-Architekten 2009 

Ludwig-Erhard-Straße  
Deutscher Ring 
Heinz Graf   
mit Joachim Matthaei 
1962-1964 
Erweiterung  
BHL Architekten 1993-96 

Verdichtung – Verlust der 
Solitäre 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: ehem. Unilever 

Verdichtung – Verlust der 
Solitäre 

Unilever 
Hentrich-Petschnigg 
Partner 1961-64 
22 Geschosse  
33.000 qm BGF 

Emporio 
HPP 2010-12 
24 Geschosse  

35.500 qm  
+20.000 qm BGF 

„...gehört das Haus zu den wichtigen, international-modern 
geprägten Verwaltungsbauten in der inzwischen arrivierten 
Bundesrepublik, ... dokumentiert als individuelle Lösung ...die 
spezifischen Möglichkeiten der Repräsentationsarchitektur am 
Ende der fünfziger Jahre und erinnert schließlich an die 
Modernisierung der Stadt Hamburg in der Adenauer-Ära.“ 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: ehem. Unilever 

Unilever/ 
Emporio 
Fassade 

 
 
 
 
 

alt          neu 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: City Nord 

12-Edeka 

5-IBM 
1-HEW 

14-Shell 

25-Esso 

22-Berufsgenossenschaft 

City Nord – Stadt der Solitäre 

17-BP 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: City Nord 

HEW/Vattenfall 
Überseering 12 

Arne Jacobsen 1965-69 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: Kirchenbau 

Dreifaltigkeitskirche Hamm 
Reinhard Riemerschmid 
1954-1957 

Ehem. St. Simeon-Kirche Horn 
Herbert Kuhn, Friedhelm Grundmann,  

1964-1966 

Erlöserkirche Farmsen 
Kurt Schwarze 1957-60 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: private Bauten 

Wohnhaus Lockkoppel 23   

Peter Schweger 

1965-1968 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Hamburger Nachkriegsmoderne: private Bauten 

Wohnhaus Gottorpstraße 1   

Thomas Darboven 1970-1974 
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Freie und Hansestadt Hamburg – Kulturbehörde - Denkmalschutzamt 
 Ist das schön oder kann das weg? 

Das geltende Denkmalrecht: Fakten 

Denkmalschutzgesetz seit 1920 

Modernes Denkmalschutzgesetz seit 1973, mehrfach novelliert, zuletzt 2006/07 

Konstitutives Unterschutzstellungsverfahren (Verwaltungsakt gegenüber 
Denkmaleigentümer) 

 

Denkmalliste (§ 5 Hmb DSchG) enthält derzeit 

 rd. 1900 unter Schutz gestellte  Objekte (Einzelbauten, Ensembles, 
 Gartendenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler) 

 

Verzeichnis erkannter Denkmäler (seit 2006, §7a Hmb DSchG) enthält 

 ca. 2800 Einzeldenkmäler 

 ca. 2100 Denkmalensembles 

 mit insgesamt rd. 18.000 Hausnummern (= Datensätze, incl. der geschützten) 

 = ca. 1-2 % des Gebäudebestandes 

Bei jährlich ca. 60 – 90 Unterschutzstellungen mehrere Jahrzehnte  

bis zum vollständigen Schutz aller Denkmäler in Hamburg 
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Freie und Hansestadt Hamburg – Kulturbehörde - Denkmalschutzamt 
 Ist das schön oder kann das weg? 

Das geltende Denkmalrecht: Fakten 

Was bedeutet Denkmalschutz? 

 

 Kein Veränderungsverbot, sondern: 

 Denkmalrechtliche Genehmigung für Veränderungen am Denkmal erforderlich 

 Nur bei geschützten Gebäuden (Denkmalliste) kann die Denkmalbehörde die 
Genehmigung mit Auflagen und Bedingungen versehen. 

 Zuwendungen oder erhöhte Steuerabschreibungen nur für geschützte Denkmäler  

 

Was gilt für nur „erkannte Denkmäler“ (§7a)? 

 Keine Genehmigungspflicht, sondern nur Anzeige vier Wochen vor Beginn der Maßnahme 

 Keine wirksame Möglichkeit der Denkmalbehörde zur denkmaladäquaten Korrektur 

 Keine Steuerabschreibungen, keine Zuwendungen 

 Bei denkmalunverträglichen Eingriffen sofortige Unterschutzstellung (u.U. langes 
Verfahren) 

Ungleichbehandlung der Denkmäler und der Verfügungsberechtigten! 

Ggf. zweifache Rechtsmittelverfahren (Unterschutzstellung/Genehmigung) 
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 Ist das schön oder kann das weg? 
 Das neue Denkmalrecht: Ipsa-lege-Prinzip 

Ipsa-lege-Prinzip bedeutet: 
 
Wenn ein Objekt ein Denkmal ist, soll es auch geschützt sein! 
Daher: Unterscheidung zwischen Denkmalfeststellung und Denkmalschicksal: 
 
Denkmalfeststellung (so gen. 1. Stufe)  
 „Unterschutzstellung“ = Schutz allein nach gesetzlichen Kriterien der Denkmaleigenschaft 

ohne Abwägung privater oder anderer öffentlicher Interessen 
 

 Zusammenführung von bisheriger Denkmalliste und Verzeichnis erkannter Denkmäler zur 
nachrichtlichen Denkmalliste (neu) 
 

 Verfügungsberechtigte werden benachrichtigt – keine Belastung in Bezug auf Art. 14 GG. 
 
Denkmalschicksal (so gen. 2. Stufe - Genehmigungsverfahren): 
 Abwägung privater und anderer öffentlicher Interessen im Umgang mit dem Denkmal 

 
 Die Denkmalbehörde hat die privaten Belange der Verfügungsberechtigten in die 

Entscheidung einzustellen, insbesondere das Gebot der wirtschaftlichen Zumutbarkeit. 
 

 Unzumutbar ist eine wirtschaftliche Belastung insbesondere, soweit die Kosten der 
Erhaltung und Bewirtschaftung nicht durch die Erträge oder den Gebrauchswert des 
Kulturdenkmals aufgewogen werden können. 
 

 Verfügungsberechtigte können Denkmalfeststellung auch auf dieser Stufe überprüfen 
lassen. 

 
Stadtwerkstatt 19. 9.2012   Frank Pieter Hesse – Kulturbehörde/Denkmalschutzamt             25  



 Ist das schön oder kann das weg? 
 Das neue Denkmalrecht: Ipsa-lege-Prinzip 

Ipsa-lege-Prinzip bedeutet: 
 
 
 

 Unterschutzstellungsverfahren entfällt (schlankere Verwaltung) 
 

 Alle Hamburger Denkmäler sind geschützt  
 

 Gleichbehandlung aller Denkmaleigentümer/innen im Hinblick auf 
Genehmigungen und Steuerabschreibungen 

 
 Schwerpunktverlagerung auf Genehmigungsverfahren und 

Steuerbescheinigungen 
 

 Widerstreitende öffentliche Interessen müssen ggf. politisch entschieden werden 
 (z.B. Senatskommission für Stadtentwicklung) 
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Ist das schön oder kann das weg? 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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